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Erste Satzung zur Änderung der Promotionsordnung der Universität
Hohenheim zum Dr. rer. nat.

Vom 31. Mai 2006

Auf Grund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 , 38 Abs. 4 des Gesetzes über die
Hochschulen und Berufsakademien in Baden – Württemberg (Landeshoch-
schulgesetz – LHG) in der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 ff), geändert am
19. Dezember 2005 (GBL. S. 794 ff), hat der Senat der Universität Hohenheim am
17. Mai 2006 die nachstehende Prüfungsordnung beschlossen.

Der Rektor hat aufgrund des § 38 Abs. 4 LHG am 31. Mai 2006 seine Zustimmung
erteilt.

Artikel 1

Die Promotionsordnung der Universität Hohenheim zum Dr. rer. nat. vom 15. April
2005 (veröffentlicht in den Amtlichen Mitteilungen der Universität Hohenheim, Nr. 525
vom 2. Mai 2005) wird wie folgt geändert:

1. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

Die Zulassung zur Promotion setzt voraus, dass die Bewerberin bzw. der
Bewerber einen Masterstudiengang oder einen Diplomstudiengang an einer
Universität oder dieser gleich gestellten Hochschule im Geltungsbereich des
Hochschulrahmengesetzes in einem naturwissenschaftlichen oder
naturwissenschaftlich ausgerichteten Studiengang mit der Gesamtnote oder
Durchschnittsnote „gut“ oder besser abgeschlossen oder an Hand eines Rankings
die Überdurchschnittlichkeit des Abschlusses nachgewiesen hat. Dies gilt
entsprechend für Fachhochschulabsolventinnen und -absolventen, die einen
Masterstudiengang abgeschlossen haben.

2. § 3 Abs. 4 Buchst. a) wird wie folgt geändert:

Die Worte „Diplom- oder Mastergrad“ werden ersetzt durch die Worte „Diplom-
oder Bachelorgrad".

Artikel 2

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen
Mitteilungen der Universität Hohenheim in Kraft.

Stuttgart, den 31. Mai 2006

Prof. Dr. H.-P. Liebig
Rektor


